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Eine gemeinsame Initiative aller

Berliner und Brandenburger SteuerberaterInnen

Referent
Dipl.-Kfm.
Thomas Kühn
Wirtschaftsprüfer/Steuerberater
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Primat des Gesellschaftsrechts

Haftung / Einfluss
Offenlegung

Steuerliche
Aspekte

Einfluss Dritter

(Strategische
Investoren / 

Banken)
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Kapital-
gesellschaft?

Personen-
unternehmen?

 Einzelunternehmen

 GbR / OHG / PartG

 GmbH

 UG (haftungsbeschränkt)
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Markt
EinzelU /
PersGes

Inhaber 

Inhaber 

Gewinn Entnahmen

Gewerbesteuer Einkommensteuer  /
SolZ



6

Freibetrag 24.500 €
GewSt auf 75.500 €
z.B. Berlin 14,35 %

GewSt-Belastung rd. 10.800 €

Stpfl. Gewinn 100.000 €
ESt = 33.800 €

Anrechnung GewSt (Berlin) - 10.000 €
ESt-Belastung rd. 23.800 €

Gesamtbelastung Einzelunternehmen / PersGes*

Gewinn : 100.000 €

EinkoSt:

Gesamtbelastung: 34.600 €*Hinweis:
Bsp. stark vereinfacht!

GewSt :
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Markt
GmbH/

UG

Gesellschafter

Gesellschafter

Gewinn Gehalt

Gewerbesteuer

Körperschaftsteuer

Dividende

Einkommensteuer
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 Kapitalgesellschaften zahlen selbständig Steuern
--> Gewerbesteuer und Körperschaftsteuer werden kumulativ erhoben

◦ Achtung!
Vergütungen wie Gehälter, Mieten, Zinsen an Gesellschafter 
mindern den steuerlichen Gewinn der KapGes!

◦ Wegen dieser Abzugsfähigkeit --> kein Freibetrag bei der GewSt!

 Gesamtbelastung bei GmbH / UG
◦ Gewinn vor Steuern 100,0 T€

./. Freibetrag GewSt 0,0 T€

◦ = steuerpflichtiger Gewinn 100,0 T€

◦ GewSt (in Berlin 14,35 %) 14,3 T€

◦ Körperschaftsteuer zzgl. SolZ (15 % zzgl. 5,5 %) 15,8 T€

 Gesamtbelastung KapGes 30,1 %
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Belastung: max. 48,5 %

Gewinnverwendung

Gehalt Dividende

Vorbelastung der Gewinne
bei KapGes: rd. 30 % (KSt / SolZ + GewSt)
Rest (rd. 70 %) kann ausgeschüttet werden

Das Gehalt unterliegt
beim Gesellschafter der
Einkommensteuer (+ SolZ)

Dividenden unterliegen beim
Gesellschafter der Abgeltungsteuer (+SolZ)

grds. rd. 26,4 % (effektiv damit rd. 18,5 %)

Belastung: max. 44 %
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 Welche Fragen sollte ich (mir) stellen?
◦ Ist mit Anfangsverlusten zu rechnen?

◦ Werden freiberufliche Leistungen angeboten?

◦ Kann ich mit den komplexen Strukturen einer 
Kapitalgesellschaft umgehen?

◦ Wird ein Unternehmensverkauf in absehbarer 
Zeit angestrebt?

◦ Wird mit eigenem Grundbesitz gearbeitet?
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 Fazit
◦ Die Rechtsformwahl hängt von den individuellen 

Zielsetzungen der Gründerin / des Gründers ab.

◦ Die Rechtsform
… ist Maßanzug und nicht von der Stange
… muss ggf. der Unternehmensentwicklung

angepasst werden (Umwandlung).

◦ Entscheidend ist der Erfolg am Markt!

VIELEN DANK FÜR
IHRE AUFMERKSAMKEIT!
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